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Inkrafttreten:

..............................

Dekret

vom 9. September 2010

über den Erwerb der Liegenschaft Pérolles 25 in Freiburg

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004;

gestützt auf das Gesetz vom 25. November 1994 über den Finanzhaushalt des 
Staates;

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 27. April 2010;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Der Erwerb der Liegenschaft Pérolles 25 in Freiburg wird gutgeheissen.

Art. 2

Die Gesamtkosten für den Liegenschaftserwerb betragen 14,1 Millionen Fran­
ken.

Art. 3

Für diesen Erwerb wird bei der Finanzverwaltung ein Verpflichtungskredit von 
14,1 Millionen Franken eröffnet.

Art. 4

Die erforderlichen Zahlungskredite werden im Voranschlag 2011 unter der Kos­
tenstelle BATI-3850/503.001 «Liegenschaftskäufe» aufgenommen und entspre­
chend dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Staates verwendet.
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Art. 5

Die Ausgaben für den Liegenschaftserwerb werden in der Staatsbilanz akti­
viert und nach Artikel 27 des Gesetzes vom 25. November 1994 über den Fi­
nanzhaushalt des Staates abgeschrieben.

Art. 6

Dieses Dekret untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.

Die Präsidentin:	 Die Generalsekretärin:

S. BERSET	 M. HAYOZ


